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BEGRUNDUNG

l. POLITISCHER UND RECHTLICHER HINTERGRUND

In der Erklarung des Warschauer Gipfeltreffens zur Ostlichen Partnerschaft vom
30. September 2011 bekundeten die EU und die Partnerlander ihre politische Unterstiitzung
fUr eine verbesserte Mobilitét der Blrger in einem sicheren und sorgféltig gestalteten Umfeld
und bekraftigten ihre Absicht, schrittweise auf eine Befreiung ihrer Staatsbirger von der
Visumpflicht hinzuarbeiten.

Auf dieser Grundlage empfahl die Kommission dem Rat am 16. September 2011 als ersten
konkreten Schritt in diese Richtung, sie zu erméchtigen, mit der Republik Aserbaidschan
Verhandlungen Uber den Abschluss eines Visaerlei chterungsabkommens aufzunehmen.

Nachdem der Rat am 19. Dezember 2011 seine Erméchtigung erteilt hatte, wurden am
1. Mé&z 2012 in Baku die Verhandlungen mit der Republik Aserbaidschan Uber ein
Visaerleichterungsabkommen er¢ffnet. Drei weitere Verhandlungsrunden fanden am
1. Juni 2012 in Brussel, am 6. November 2012 in Baku sowie am 13. Mérz 2013 in Brissel
statt. Der endguiltige Wortlaut des Abkommens wurde am 29. Juli 2013 in Briissel von den
Chefunterhandlern paraphiert.

Die Mitgliedstaaten wurden in den zustandigen Arbeitsgruppen des Rates in alen Phasen der
Verhandlungen regelmaidig informiert und konsultiert.

Rechtsgrundlage des Abkommensist fur die Union Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe a AEUV in
Verbindung mit Artikel 218 AEUV.

Die Kommission unterzeichnete das Abkommen am [ ...]. Gemal3 Artikel 218 Absatz 6
Buchstabe a AEUV erteilte das Européische Parlament am [ ...] seine Zustimmung zum
Abschluss des Abkommens.

. VERHANDLUNGSERGEBNIS

Die Kommission ist der Auffassung, dass die vom Rat in seinen Verhandlungsrichtlinien
vorgegebenen Ziele erreicht wurden und dass das im Entwurf vorliegende Abkommen von
der Union angenommen werden kann.

Der Inhalt des Abkommens in seiner endglltigen Fassung lasst sich wie folgt
zusammenfassen:

— Im Regefal muss innerhalb von zehn Kalendertagen entschieden werden, ob en
Visumantrag bewilligt wird. Diese Frist kann auf bis zu 30 Kalendertage verlangert
werden, wenn eine weitere Prifung erforderlich ist. In dringenden Fallen kann die Frist auf
zwel Arbeitstage oder weniger verkirzt werden. In der Regel kdnnen Antragsteller einen
Termin fUr die Beantragung ihres Visums binnen zwei Wochen nach dem Tag, an dem sie
den Termin beantragt haben, bekommen. In dringlichen Fallen kdnnen Antragsteller ihren
Antrag umgehend oder ohne Terminvereinbarung einreichen.

— Fur die Bearbeitung der Visumantrége von Unionsbirgern und Staatsbirgern der Republik
Aserbaidschan wird eine Gebihr von 35 EUR erhoben. Diese Gebiuhr gilt fur ale
beantragten Einfach- und Mehrfachvisa. AulRerdem sind bestimmte Personengruppen ganz
von der Visumgebihr befreit: Rentner und Pensiondre, enge Verwandte, Mitglieder
offizieller Delegationen von Regierungsbehorden, Schiler, Studenten und Postgraduierte,
Menschen mit Behinderungen, Journalisten und technisches Begleitpersonal, Vertreter von
Organisationen der Zivilgesellschaft, Kinder unter zwdlf Jahren, Personen, denen aus
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(b)

humanitéren Griinden ein Visum ausgestellt wird, und Personen, die an wissenschaftlichen,
kulturellen oder kiinstlerischen Aktivitéten oder Sportveranstaltungen teilnehmen.

Die Anforderungen fur den Nachweis des Reisezwecks wurden fur bestimmte
Personengruppen vereinfacht: enge Verwandte, Geschéftseute, Mitglieder offizieller
Delegationen, Schiler, Studenten und Postgraduierte, Teilnehmer an wissenschaftlichen,
kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, Journalisten, Besucher von Soldatengrabern
oder zivilen Grabern, Vertreter der Zivilgesellschaft, Angehtrige der freien Berufe, Lkw-
und Busfahrer, die Fracht oder Fahrgaste grenziiberschreitend beférdern, Teilnehmer
offizieller Austauschprogramme im Rahmen von Stédtepartnerschaften und Personen, die
zwecks medizinischer Behandlungen einreisen missen. Von diesen Personengruppen
werden nur die im Abkommen genannten Unterlagen zur Begriindung des Reisezwecks
verlangt. Ungeachtet etwaiger Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten oder der Republik
Aserbaidschan muissen keine weiteren Grinde angegeben und keine weitere Einladung
oder Bestétigung vorgelegt werden.

Fir folgende Personengruppen gelten dartber hinaus vereinfachte Kriterien fur die
Ausstellung von Mehrfachvisa:

sténdige Mitglieder offizieller Delegationen, Ehepartner und Kinder, die im
Hoheitsgebiet Aserbaidschans rechtméallig wohnhafte Unionsbiirger oder in einem
Mitgliedstaat rechtméallig wohnhafte Staatsbiirger der Republik Aserbaidschan oder
Unionsbirger mit Wohnsitz im Gebiet des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehorigkeit
sie besitzen, oder im Hoheitsgebiet Aserbaidschans wohnhafte Staatsbirger der
Republik Aserbaidschan besuchen: Die Visa sind funf Jahre gultig (oder kirzer, bis
zum Ablauf der Gultigkeitsdauer ihres Mandats bzw. der Aufenthaltsgenehmigung);

Teilnehmer an wissenschaftlichen, kulturellen und offiziellen Austauschprogrammen
und Sportveranstaltungen, Journalisten, Studenten, Geschéftsleute, Mitglieder
offizieller Delegationen, Vertreter der Zivilgesellschaft, Angehdrige der freien
Berufe sowie Lkw- und Busfahrer, vorausgesetzt, sie haben in den beiden Vorjahren
ein Mehrfachvisum mit einjahriger Gultigkeit ordnungsgemald verwendet und die
Griunde fur die Beantragung eines M ehrfachvisums bestehen nach wie vor: Die Visa
sind zwei bis finf Jahre glltig.

Unionsburger und Staatsbirger der Republik Aserbaidschan mit gultigem Diplomatenpass
sind bei Kurzaufenthalten von der Visumpflicht befreit.

Ein Protokoll regelt die besondere Situation der Mitgliedstaaten, die den Schengen-
Besitzstand noch nicht vollstdndig anwenden, und ihre einseitige Anerkennung von
Schengen-Visa und Schengen-Aufenthaltserlaubnissen, die Blrgern der Republik
Aserbaidschan fur die Zwecke der Durchreise durch ihr Hoheitsgebiet ausgestellt wurden,
gemal} der Entscheidung Nr. 582/2008/EG des Rates.

Dem Abkommen wird eine gemeinsame Erklarung zur Umsetzung von Artikel 10 Uber
Diplomatenpasse beigefigt.

Dem Abkommen wird eine gemeinsame Erklérung Uber die Zusammenarbeit bei
Reisedokumenten und den regelméfdigen Informationsaustausch beziglich der Sicherheit
von Reisedokumenten beigefiigt.

Aul¥erdem wird dem Abkommen eine Gemeinsame Erklarung beigefugt, in der bekraftigt
wird, dass das Abkommen nicht die Moglichkeit einzelner Mitgliedstaaten und der
Republik Aserbaidschan berihrt, bilaterale Abkommen Uber die Befreiung von der
Visumpflicht fir Inhaber von Dienstpéssen abzuschliefZen.
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— In der Préambel wird der besonderen Situation Danemarks, des Vereinigten Konigreichs
und Irlands Rechnung getragen. Auf die enge Assoziierung Islands, Norwegens, der
Schweiz und Liechtensteins bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des
Schengen-Besitzstands wird in einer gemeinsamen Erklarung zum Abkommen verwiesen.

[1. FAZIT
In Anbetracht des V erhandlungsergebnisses schlégt die Kommission dem Rat vor,

— nach der Zustimmung des Europdischen Parlaments das beigefligte Abkommen zwischen
der Europédischen Union und der Republik Aserbaidschan zur Erleichterung der
Visaerteilung zu genehmigen.
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2013/0356 (NLE)
Vorschlag fur einen

BESCHLUSSDESRATES

Uber den Abschluss des Abkommens zwischen der Européischen Union und der

Republik Aserbaidschan zur Erleichterung der Visaerteilung

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION -
gestitzt auf den Vertrag Uber die Europaische Union,

gestitzt auf den Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union, insbesondere auf
Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe ain Verbindung mit Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a,

auf Vorschlag der Européai schen Kommission,

nach Zustimmung des Européischen Parlaments',

in Erwagung nachstehender Grinde:

(D

)

©)

(4)

GemaR dem Beschluss 2013/XXX des Rates vom [...]> wurde das Abkommen
zwischen der Européischen Union und der Republik Aserbaidschan zur Erleichterung
der Visaerteilung — vorbehaltlich seines Abschlusses zu einem spateren Zeitpunkt —
am [...] von der Kommission unterzeichnet.

Im Einklang mit dem Protokoll tber die Position des Vereinigten Konigreichs und
Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und dem
Protokoll zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der
Européischen Union im Anhang des Vertrages Uber die Europaische Union und des
Vertrages uber die Arbeitsweise der Europaischen Union gelten die Bestimmungen
dieses Abkommens nicht fir das Vereinigte Konigreich und Irland.

Im Einklang mit dem Protokoll Uber die Position Danemarks im Anhang des Vertrages
Uber die Européische Union und des Vertrages Uber die Arbeitsweise der Européi schen
Union gelten die Bestimmungen dieses Abkommens nicht fir Danemark.

Das Abkommen sollte im Namen der Europaischen Union genehmigt werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Das Abkommen zwischen der Europdischen Union und der Republik Aserbaidschan zur
Erleichterung der Visaerteilung wird im Namen der Union genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommensiist diesem Beschluss beigefugt.

Artikel 2

1

ABI.C[...]vom[...],S.[...].
ABI.C[...]vom[...],S.[...].
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Der Prasident des Rates bestellt die Person, die befugt ist, die Notifizierung nach Artikel 14
Absatz 1 des Abkommens im Namen der Europdischen Union vorzunehmen, um die
Zustimmung der Europaischen Union auszudriicken, durch dieses Abkommen gebunden zu
sein.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. Er wird im Amtsblatt der
Europaischen Union verdffentlicht.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens wird im Amtsblatt der Européischen Union
veroffentlicht.

Geschehen zu Briussel am [ ... ]

Im Namen des Rates
Der Prasident
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ANHANG

ABKOMMEN
zwischen
der Européischen Union und der Republik Aserbaidschan
zur Erleichterung der Visaerteillung

DIE EUROPAISCHE UNION, nachstehend , Union* genannt,
und

DIE REPUBLIK ASERBAIDSCHAN,

nachstehend ,, V ertragsparteien” genannt, —

IM BESTREBEN, zwischenmenschliche Kontakte als wichtige V oraussetzung fir einen steten
Ausbau der wirtschaftlichen, humanitéren, kulturellen, wissenschaftlichen und sonstigen
Beziehungen zu fordern, indem die Visaerteilung fur Unionsbirger und Staatsbirger der
Republik Aserbaidschan auf der Grundlage der Gegenseitigkeit erleichtert wird,

EINGEDENK des Abkommens tber Partnerschaft und Zusammenarbeit zur Grindung einer
Partnerschaft zwischen der Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik
Aserbaidschan andererseits sowie der 2010 aufgenommenen Verhandlungen Uber ein
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Republik Aserbaidschan,

EINGEDENK der Gemeinsamen Erklarung des Prager Gipfeltreffens zur Ostlichen
Partnerschaft vom 7. Mai 2009, in der die politische Unterstiitzung fir eine Liberalisierung der
Visabestimmungen in einem sicheren Umfeld bekundet wurde,

IN DER ERKENNTNIS, dass Visaerleichterungen nicht zur illegalen Migration fuhren dirfen,
und unter besonderer Berticksichtigung der Sicherheits- und Rickiibernahmeaspekte,

UNTER BERUCKSICHTIGUNG des Protokolls uber die Position des Vereinigten
Konigreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und
des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Européischen
Union im Anhang des Vertrages Uber die Europédische Union und des Vertrages Uber die
Arbeitsweise der Europédischen Union und in Bestdtigung, dass die Bestimmungen dieses
Abkommens nicht fir das Vereinigte Konigreich und Irland gelten,

UNTER BERUCKSICHTIGUNG des Protokolls tiber die Position Danemarks im Anhang des
Vertrages Uber die Europdische Union und des Vertrages Uber die Arbeitsweise der
Europaischen Union und in Bestétigung, dass die Bestimmungen dieses Abkommens nicht fir
das Konigreich Danemark gelten —

SIND WIE FOLGT UBEREINGEKOMMEN:
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Artikel 1
Zweck und Geltungsbereich

Zweck dieses Abkommens ist die Erleichterung der Erteilung von Visa fir einen geplanten
Aufenthalt von hochstens 90 Tagen pro Zeitraum von 180 Tagen fir Unionsbirger und
Staatsbirger der Republik Aserbaidschan auf der Grundlage der Gegenseitigkeit.

Artikel 2
Allgemeine Bestimmung

(1) Die in diesem Abkommen vorgesehenen Visaerleichterungen gelten fir Unionsbirger und
Staatsbirger der Republik Aserbaidschan, die nicht bereits durch Gesetze und Vorschriften der
Republik Aserbaidschan, der Union oder der Mitgliedstaaten, durch dieses Abkommen oder
andere internationale Ubereinkiinfte von der Visumpflicht befreit sind.

(2) Die innerstaatlichen Vorschriften der Republik Aserbaidschan oder der Mitgliedstaaten
sowie das Unionsrecht kommen bel Aspekten zur Anwendung, die in diesem Abkommen nicht
geregelt sind, wie bei der Ablehnung eines Visumantrags, der Anerkennung von
Reisedokumenten, beim Nachweis ausreichender Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts
sowie bei der Einreiseverweigerung und Auswei sungsmal3nahmen.

Artikel 3
Begriffsbestimmungen
Fur die Zwecke dieses Abkommens gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a) ,Mitgliedstaat” ist ein Mitgliedstaat der Européischen Union mit Ausnahme des Konigreichs
Déanemark, der Republik Irland und des Vereinigten Konigreichs;

b) ,,Unionsburger” ist ein Staatsangehdriger eines Mitgliedstaats im Sinne von Buchstabe &;

c) , Staatsbiirger der Republik Aserbaidschan” ist eine Person, die die Staatsbirgerschaft der
Republik Aserbaidschan gemal3 deren geltendem Recht besitzt;

d) ,Visum® ist eine von einem Mitgliedstaat oder der Republik Aserbaidschan erteilte
Genehmigung, die fur die Durchreise durch das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten oder der
Republik Aserbaidschan oder fir einen geplanten Aufenthalt von héchstens 90 Tagen in einem
Zeitraum von 180 Tagen im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten oder der Republik
Aserbaidschan erforderlich ist;

e) , rechtméaldig wohnhafte Personen” sind

- aus Sicht der Republik Aserbaidschan: Unionsbirger, die eine befristete oder unbefristete
Aufenthaltserlaubnis flr einen Zeitraum von mehr als 90 Tagen im Hoheitsgebiet der Republik
Aserbaidschan besitzen,

- aus Sicht der Union: Staatsbiirger der Republik Aserbaidschan, die aufgrund des Unionsrechts
oder innerstaatlicher Bestimmungen berechtigt sind oder die Erlaubnis erhalten, sich langer als
90 Tage im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats auf zuhal ten.
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Artikel 4
Nachweis des Reisezwecks

(1) Folgende Kategorien von Unionsbiirgern und Staatsbirgern der Republik Aserbaidschan
haben lediglich die nachstehenden Dokumente zum Nachweis des Zwecks ihrer Reise in das
Gebiet der anderen Vertragspartei vorzulegen:

a) enge Verwandte — Ehepartner, Kinder (auch Adoptivkinder), Eltern (oder sonstige
Sorgeberechtigte), Grof3eltern und Enkelkinder —, die rechtméllig im Hoheitsgebiet der
Republik Aserbaidschan wohnhafte Unionsbirger oder rechtmallig in einem Mitgliedstaat
wohnhafte Staatsbirger der Republik Aserbaidschan oder Unionsbirger mit Wohnsitz im
Gebiet des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehorigkeit sie besitzen, oder Staatsbirger der
Republik Aserbaidschan mit Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Republik Aserbaidschan
besuchen:

- eine schriftliche Einladung des Gastgebers;

b) unbeschadet von Artikel 10 Mitglieder offizieller Delegationen einschliefflich standiger
Mitglieder dieser Delegationen, die mit an die Mitgliedstaaten, die Européische Union oder die
Republik Aserbaidschan gerichteter offizieller Einladung an offiziellen Treffen, Beratungen,
Verhandlungen oder Austauschprogrammen sowie an Veranstaltungen zwischenstaatlicher
Organisationen teilnehmen, die im Hoheitsgebiet der Republik Aserbaidschan oder eines
Mitgliedstaats stattfinden:

- ein von einer zustandigen Behorde eines Mitgliedstaates oder der Republik Aserbaidschan
oder einem Organ oder einer Einrichtung der Européischen Union ausgestelltes Schreiben, in
dem bestétigt wird, dass der Antragsteller der Delegation angehort bzw. ein stéandiges Mitglied
der Delegation it, die zu einer der genannten V eranstaltungen in das Hoheitsgebiet der anderen
Vertragspartei reist, mit einer Kopie der offiziellen Einladung;

c) Geschéftsleute und Vertreter von Unternehmensverbanden:

- eine von den zustandigen Behdrden gemal’ nationalem Recht bestétigte schriftliche Einladung
der gastgebenden juristischen Person, des gastgebenden Unternehmens oder der gastgebenden
Einrichtung oder einer Repréasentanz oder Niederlassung dieser juristischen Person oder dieses
Unternehmens, von zentralstaatlichen oder ortlichen Behdrden der Republik Aserbaidschan
oder der Mitgliedstaaten oder von Organisationskomitees von Handelss und
Industrieausstellungen, Konferenzen und Symposien, die im Hoheitsgebiet der Republik
Aserbaidschan oder eines Mitgliedstaats stattfinden;

d) Lkw- und Busfahrer, die Fracht oder Fahrgaste grenziiberschreitend vom Gebiet der
Republik Aserbaidschan in das Gebiet eines Mitgliedstaats oder umgekehrt in Fahrzeugen
befordern, die in einem Mitgliedstaat bzw. in der Republik Aserbaidschan zugelassen sind:

- ene schriftliche Aufforderung des nationalen  Verkehrsunternehmens — oder
Verkehrsunternehmensverbands der Republik  Aserbaidschan  oder des nationalen
Verkehrsunternehmensverbands eines Mitgliedstaats fur den  grenziberschreitenden
Kraftverkehrsdienst mit Angabe des Zwecks, der Fahrtstrecke, der Dauer und der Haufigkeit
der Fahrten;
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e) Schiler, Studenten, Postgraduierte und mitreisendes Lehrpersonal, die zu Studien- oder
Ausbildungszwecken einreisen, auch im Rahmen von Austauschprogrammen sowie zu anderen
schulischen Zwecken:

- eine schriftliche Einladung oder Einschreibebescheinigung der gastgebenden Hochschule,
Schule oder sonstigen Bildungseinrichtung oder ein Studenten- bzw. Schillerauswels oder eine
Bescheinigung der geplanten Kursbelegung;

f) an wissenschaftlichen, akademischen, kulturellen und kinstlerischen Aktivitéten Beteiligte,
darunter Teilnehmer an Hochschul- und anderen Austauschprogrammen:

- ene schriftliche Einladung der gastgebenden Einrichtung zur Teillnahme an diesen
Aktivitaten;

g) Journalisten und technisches Begleitpersonal in beruflicher Funktion:

- eine von einem Berufsverband oder dem Arbeitgeber des Antragstellers ausgestellte
Bescheinigung oder ein anderes von diesen ausgestelltes Dokument, woraus hervorgeht, dass
die betreffende Person ein qualifizierter Journalist ist und die Reise zu journalistischen
Zwecken erfolgt oder dass die Person zum technischen Begleitpersona des Journalisten im
Rahmen seiner Berufsausiibung gehort;

h) Tellnehmer an internationalen Sportveranstaltungen und ihr Begleitpersonal in beruflicher
Funktion:

- elne schriftliche Einladung der gastgebenden Organisation, zusténdigen Behorden, nationalen
Sportverbande der Mitgliedstaaten bzw. der Republik Aserbaidschan oder des Nationalen
Olympischen Komitees der Republik Aserbaidschan bzw. der Nationalen Olympischen
Komitees der Mitgliedstaaten;

1) Teilnehmer an offiziellen Austauschprogrammen von Partnerstadten:
- eine schriftliche Einladung des Verwaltungsl eiters/Birgermeisters dieser Stadte;

j) Personen, die zwecks medizinischer Behandlungen einreisen, und erforderliche
Begleitpersonen:

- ein amtliches Dokument der medizinischen Einrichtung, aus dem die Notwendigkeit der
medizinischen Behandlung in dieser Einrichtung und die Notwendigkeit der Begleitung
hervorgehen, sowie der Nachweis ausreichender Mittel zur Bestreitung der Behandlungskosten;

k) Angehodrige der freien Berufe, die an internationalen Ausstellungen, Konferenzen,
Symposien, Seminaren oder &hnlichen Veranstaltungen im Hoheitsgebiet der Republik
Aserbaidschan oder der Mitgliedstaaten teilnehmen:

- eine schriftliche Einladung der gastgebenden Organisation zur Bestétigung der Tellnahme der
betreffenden Person an der Veranstaltung;

) Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen, die zu Kursen, Seminaren oder Konferenzen
reisen, auch im Rahmen von Austauschprogrammen:
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- eine schriftliche Einladung der gastgebenden Organisation, eine Bestétigung, dass die Person
die zivilgesellschaftliche Organisation vertritt, und eine von einer staatlichen Behorde gemald
nationalem Recht ausgestellte Bescheinigung Uber die Eintragung dieser Organisation in dem
einschlagigen Register;

m) Verwandte, die zu Beerdigungen anreisen:

- ein amtliches Dokument, in dem der Tod sowie die familidren oder sonstigen Bande zwischen
dem Antragsteller und dem Toten bestétigt werden;

n) Personen, die Soldatengréber oder zivile Gréber besuchen:

- eiln amtliches Dokument, in dem die Existenz des Grabes sowie die familidren oder sonstigen
Bande zwischen dem Antragsteller und dem Begrabenen bestétigt werden.

(2) Diein Absatz 1 genannte schriftliche Einladung enthalt folgende Angaben:

a) zum Gast: Name und Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsbirgerschaft, Nummer des
Reisepasses, Zeitpunkt und Zweck der Reise, Zahl der Einreisen und gegebenenfalls Name des
begleitenden Ehepartners und der begleitenden Kinder;

b) zum Gastgeber: Name, Vorname und Anschrift;

c) zur einladenden juristischen Person, zum Unternehmen oder zur Einrichtung bzw.
Organisation: vollsténdige Bezeichnung und Anschrift und,

- wenn die Einladung von einer Organisation oder einer Behorde ausgestellt wird, den Namen
und die Funktion des Unterzeichners;

- wenn die Einladung von einer juristischen Person, einem Unternehmen, einer Reprasentanz
oder Niederlassung einer solchen juristischen Person oder eines solchen Unternehmens in
einem Mitgliedstaat oder in der Republik Aserbaidschan ausgestellt wird, die nach nationalem
Recht des betreffenden Mitgliedstaats oder der Republik Aserbaidschan verlangte Register-
bzw. Anmeldungsnummer.

(3) Fur die in Absatz 1 aufgeftihrten Personengruppen werden sdmtliche Visaarten nach dem
vereinfachten Verfahren ausgestellt, bei dem ungeachtet etwaiger Rechtsvorschriften der
Vertragsparteien weder eine weitere Begrindung des Reisezwecks noch elne weitere Einladung
oder Bestétigung vorgelegt werden missen.

Artikel 5
M ehrfachvisa

(1) Diplomatische Missionen und konsularische Einrichtungen der Mitgliedstaaten und der
Republik Aserbaidschan stellen folgenden Gruppen von Staatsbirgern Mehrfachvisa mit einer
Gultigkeit von funf Jahren aus:

a) Ehepartnern, Kindern (auch Adoptivkindern) unter 21 Jahren oder unterhaltsberechtigten
Kindern sowie Eltern (oder sonstigen Sorgeberechtigten), die im Hoheitsgebiet der Republik
Aserbaidschan rechtmalRig wohnhafte Unionsblrger oder rechtméfdig in einem Mitgliedstaat
wohnhafte Staatsbirger der Republik Aserbaidschan oder Unionsbirger mit Wohnsitz im
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Gebiet des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehorigkeit sie besitzen, oder im Hoheitsgebiet der
Republik Aserbaidschan wohnhafte Staatsbirger der Republik Aserbaidschan besuchen;

b) standigen Mitgliedern offizieller Delegationen, die mit an die Mitgliedstaaten, die
Europdische Union oder die Republik Aserbaidschan gerichteter offizieller Einladung
regelmallig an Treffen, Beratungen, Verhandlungen oder Austauschprogrammen sowie an
Veranstaltungen zwischenstaatlicher Organisationen teilnehmen, die im Hoheitsgebiet der
Republik Aserbaidschan oder eines Mitgliedstaats stattfinden.

Abweichend vom ersten Satz wird die Gultigkeitsdauer des Mehrfachvisums in Féllen, in
denen die Notwendigkeit oder Absicht, haufig oder regelméldig zu reisen, offenkundig auf
einen kirzeren Zeitraum begrenzt ist, auf diesen Zeitraum festgesetzt, insbesondere wenn

- bei der in Buchstabea genannten Personengruppe die Giultigkeitsdauer der
Aufenthaltsgenehmigung von Staatsbirgern der Republik Aserbaidschan mit rechtmalligem
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat oder von Unionsbirgern mit rechtméiigem Wohnsitz in der
Republik Aserbaidschan oder

- bel der in Buchstabeb genannten Personengruppe die Dauer der Stellung als stéandiges
Mitglied einer offiziellen Delegation

weniger als funf Jahre betragt.

(2) Diplomatische Missionen und konsularische Einrichtungen der Mitgliedstaaten und der
Republik Aserbaidschan stellen folgenden Gruppen von Staatsbirgern Mehrfachvisa mit einer
Gultigkeitsdauer von einem Jahr aus, falls diese im Vorjahr mindestens ein Visum erhalten und
dieses gemdl3 den gesetzlichen Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen des bereisten Staates
verwendet haben:

a) Studenten und Postgraduierten, die regelméfdig zu Studien- oder Aushildungszwecken reisen,
auch im Rahmen von Austauschprogrammen;

b) Journalisten und technischem Begleitpersonal in beruflicher Funktion;
c) Teilnehmern an offiziellen Austauschprogrammen von Partnerstadten;

d) Lkw- und Busfahrern, die Fracht oder Fahrgaste grenziiberschreitend vom Gebiet der
Republik Aserbaidschan in das Gebiet eines Mitgliedstaats oder umgekehrt in Fahrzeugen
befdrdern, die in einem Mitgliedstaat oder in der Republik Aserbaidschan zugelassen sind;

€) Personen, die zwecks medizinischer Behandlungen regelméfdig einreisen missen, und den
erforderlichen Begleitpersonen;

f) Angehtrigen der freien Berufe, die an internationalen Ausstellungen, Konferenzen,
Symposien, Seminaren oder dhnlichen Veranstaltungen teilnehmen und regelméidig in die
Republik Aserbaidschan oder die Mitgliedstaaten reisen;

g) Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen, die regelméfdig zu Kursen, Seminaren oder

Konferenzen in die Republik Aserbaidschan oder die Mitgliedstaaten reisen, auch im Rahmen
von Austauschprogrammen;,
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h) an wissenschaftlichen, kulturellen und kinstlerischen Aktivitdten Beteiligten, darunter
Teilnehmern an Hochschul- und anderen Austauschprogrammen, die regelméldig in die
Republik Aserbaidschan oder die Mitgliedstaaten reisen;

i) Tellnehmern an internationalen Sportveranstaltungen und ihrem Begleitpersona in
beruflicher Funktion;

j) Mitgliedern offizieller Delegationen, die mit an die Mitgliedstaaten, die Européische Union
oder die Republik Aserbaidschan gerichteter offizieller Einladung regelméadig an Treffen,
Beratungen, Verhandlungen oder Austauschprogrammen sowie an Veranstaltungen
zwischenstaatlicher Organisationen teilnehmen, die im Hoheitsgebiet der Republik
Aserbaidschan oder der Mitgliedstaaten stattfinden;

k) Geschéftseuten und Vertretern von Unternehmensverbanden, die regelméfdig in die
Republik Aserbaidschan oder die Mitgliedstaaten reisen.

Abweichend vom ersten Satz wird die Glltigkeitsdauer des Mehrfachvisums in Féllen, in
denen die Notwendigkeit oder Absicht, haufig oder regelméidig zu reisen, offenkundig auf
einen kiirzeren Zeitraum begrenzt ist, auf diesen Zeitraum festgesetzt.

(3) Diplomatische Missionen und konsularische Einrichtungen der Mitgliedstaaten und der
Republik Aserbaidschan stellen den in Absatz 2 genannten Personengruppen Mehrfachvisa mit
einer Gultigkeitsdauer von mindestens zwei bis héchstens finf Jahren aus, vorausgesetzt, diese
haben in den beiden vorangegangenen Jahren die ein Jahr gultigen Mehrfachvisa gemald den
gesetzlichen Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen des bereisten Staates verwendet, es sel
denn, die Notwendigkeit oder Absicht, hdufig oder regelmaidig zu reisen, ist offenkundig auf
einen klrzeren Zeitraum begrenzt; in diesem Fal wird die Glltigkeitsdauer des
Mehrfachvisums auf diesen Zeitraum festgesetzt.

(4) Der Aufenthalt der in den Absétzen 1 bis 3 aufgefiihrten Personen im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten oder in der Republik Aserbaidschan darf 90 Tage pro Zeitraum von 180 Tagen
nicht Ubersteigen.

Artikel 6
Antragsbear beitungsgebuhr
(1) Fur die Bearbeitung der Visumantrage wird eine Gebuhr in Hohe von 35 EUR erhoben.
Dieser Betrag kann nach dem Verfahren des Artikels 14 Absatz 4 geéndert werden.

(2) Unbeschadet des Absatzes3 sind folgende Personengruppen von  der
Antragsbearbeitungsgebtihr befreit:

a) enge Verwandte — Ehepartner, Kinder (auch Adoptivkinder), Eltern (oder sonstige
Sorgeberechtigte), GrofReltern und Enkelkinder — von rechtméfdig im Hoheitsgebiet der
Republik Aserbaidschan wohnhaften Unionsburgern, von rechtmalsig im Hoheltsgebiet der
Mitgliedstaaten wohnhaften Staatsbirgern der Republik Aserbaidschan, von Unionsbirgern mit
Wohnsitz im Gebiet des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehdrigkeit sie besitzen, und von
Staatsbirgern der Republik Aserbaidschan mit Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Republik
Aserbaidschan;
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b) Mitglieder offizieller Delegationen einschliefdlich standiger Mitglieder offizieller
Delegationen, die mit an die Mitgliedstaaten, die Europdische Union oder die Republik
Aserbaidschan gerichteter offizieller Einladung an offiziellen Treffen, Beratungen,
Verhandlungen oder Austauschprogrammen sowie an Veranstaltungen zwischenstaatlicher
Organisationen teilnehmen, die im Hoheitsgebiet der Republik Aserbaidschan oder eines
Mitgliedstaats stattfinden,;

c) Schiler, Studenten, Postgraduierte und mitreisendes Lehrpersonal, die zu Studien- oder
Ausbildungszwecken einreisen, auch im Rahmen von Austauschprogrammen sowie zu anderen
schulischen Zwecken;

d) Menschen mit Behinderungen und gegebenenfalls ihre Begleitpersonen;

€) Teilnehmer an internationalen Sportveranstaltungen und ihr Begleitpersonal in beruflicher
Funktion;

f) an wissenschaftlichen, kulturellen und kinstlerischen Aktivitdten Beteiligte, darunter
Teilnehmer an Hochschul- und anderen Austauschprogrammen;

g) Personen, die schriftlich nachgewiesen haben, dass ihre Reise aus humanitéren Grinden
notwendig ist, beispielsweise Personen, die eine dringende medizinische Behandlung
benétigen, und deren Begleitpersonen sowie Personen, die zur Beerdigung eines engen
Verwandten reisen oder einen schwer kranken engen Verwandten besuchen;

h) Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen, die zu Kursen, Seminaren oder Konferenzen
reisen, auch im Rahmen von Austauschprogrammen;

1) Rentner und Pensionére;
j) Kinder unter zwolf Jahren;
k) Journalisten und technisches Begleitpersonal in beruflicher Funktion.

(3) Arbeitet ein Mitgliedstaat oder die Republik Aserbaidschan zum Zweck der Visaerteilung
mit einem externen Dienstleistungserbringer zusammen, so kann dieser eine
Dienstleistungsgebtihr erheben. Diese Gebihr steht in einem angemessenen Verhdtnis zu den
Kosten, die dem externen Dienstleistungserbringer bel der Ausfihrung seiner Aufgaben
entstanden sind, und darf 30 EUR nicht Ubersteigen. Die Mitgliedstaaten und die Republik
Aserbaidschan erhalten die Mdglichkeit fur samtliche Antragsteller aufrecht, die Antrége
unmittelbar bei ihren Konsulaten einzureichen.

Fur die Union fuhrt der externe Dienstleistungserbringer seine Tétigkeit im Einklang mit dem
Visakodex und unter vollstéandiger Einhaltung der Rechtsvorschriften der Republik
Aserbaidschan aus.

Fur die Republik Aserbaidschan fuhrt der externe Dienstleistungserbringer seine Tétigkeit im
Einklang mit den Rechtsvorschriften der Republik Aserbaidschan und der Mitgliedstaaten aus.

14

DE



DE

Artikel 7
Antragsbear beitungszeit

(1) Die diplomatischen Missionen und die konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaaten und
der Republik Aserbaidschan entscheiden innerhalb von zehn Kalendertagen nach Eingang des
Antrags und der erforderlichen Dokumente Uber den Visumantrag.

(2) Die Frist fur die Entscheidung Uber einen Antrag kann in Einzelfédlen auf bis zu
30 Kalendertage verlangert werden, insbesondere dann, wenn eine weitere Priifung erforderlich
ist.

(3) Die Frist fur die Entscheidung Uber einen Antrag kann in dringenden Félen auf zwei
Arbeitstage oder weniger verkirzt werden.

Falls fur die Antragstellung ein Termin vereinbart werden muss, sollte dieser in der Regel nicht
spater als zwel Wochen nach dem Tag stattfinden, an dem er beantragt wurde. Unbeschadet des
vorstehenden Satzes stellen die externen Dienstleistungserbringer sicher, dass Visumantrage
grundsétzlich ohne unangemessene V erzdgerung eingereicht werden konnen.

In begrindeten dringlichen Falen kann das Konsulat Antragstellern gestatten, ihre Antrége
ohne Terminvereinbarung einzureichen, oder es gewahrt ihnen umgehend einen Termin.

Artikel 8
Ausreise be Verlust oder Diebstahl von Dokumenten

Unionsbirger und Staatsbirger der Republik Aserbaidschan, die ihre Ausweispapiere verloren
haben oder deren Papiere wahrend ihres Aufenthalts im Hoheitsgebiet der Republik
Aserbaidschan bzw. eines Mitgliedstaats gestohlen wurden, konnen mit gdltigen
Ausweispapieren, die von einer diplomatischen Mission oder einer konsularischen Vertretung
eines Mitgliedstaats bzw. der Republik Aserbaidschan ausgestellt wurden und sie zum
Grenzubertritt berechtigen, ohne Visum oder sonstige Genehmigung das Hoheitsgebiet der
Republik Aserbaidschan oder der Mitgliedstaaten verlassen.

Artikel 9
Visumverlangerung im Falle aul3er gewdhnlicher Umstande

Unionsbiirgern und Staatsbirgern der Republik Aserbaidschan, die aus Grinden hoherer
Gewalt nicht vor Ablauf des Visums aus dem Hoheitsgebiet der Republik Aserbaidschan oder
der Mitgliedstaaten ausreisen konnen, wird gemald den gesetzlichen Bestimmungen der
Republik Aserbaidschan oder des Aufenthaltsmitgliedstaates gebuhrenfrel die in dem erteilten
Visum angegebene Gultigkeitsdauer und/oder Aufenthaltsdauer verlangert, bis ihre Rickreise
in den Staat ihres Wohnsitzes moglich ist.
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Artikel 10
Diplomatenpéasse

(1) Unionsbirger und Staatsbuirger der Republik Aserbaidschan mit gultigem Diplomatenpass
koénnen ohne Visum in das Hoheitsgebiet der Republik Aserbaidschan oder der Mitgliedstaaten
einreisen, daraus ausreisen und esim Transit bereisen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen durfen sich ohne Visum hdchstens 90 Tage pro
Zeitraum von 180 Tagen im Hoheitsgebiet der Republik Aserbaidschan oder der
Mitgliedstaaten aufhalten.

Artikel 11
Territorial begrenzte Gultigkeit von Visa

Vorbehaltlich der innerstaatlichen Bestimmungen und Vorschriften zur nationalen Sicherheit
der Republik Aserbaidschan und der Mitgliedstaaten und vorbehaltlich der EU-V orschriften
Uber Visa mit territorial begrenzter Glltigkeit haben Unionsbiirger und Staatsbirger der
Republik Aserbaidschan gleichermal3en das Recht, im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten sowie
der Republik Aserbaidschan zu reisen.

Artikel 12
Gemischter Ausschuss zur Verwaltung des Abkommens

(1) Die Vertragsparteien setzen einen Gemischten Sachverstandigenausschuss (nachstehend
»Ausschuss® genannt) ein, der sich aus Vertretern der Union und der Republik Aserbaidschan
zusammensetzt. Die Union wird durch die Europaische Kommission vertreten, die von
Sachversténdigen aus den Mitgliedstaaten unterstiitzt wird.

(2) Der Ausschuss hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) Uberwachung der Durchfiihrung dieses Abkommens;
b) Unterbreitung von Vorschlagen zur Anderung oder Ergénzung dieses Abkommens;

c) Bellegung von Streitigkeiten betreffend die Auslegung oder Anwendung dieses
Abkommens.

(3) Der Ausschuss tritt bei Bedarf auf Antrag einer Vertragspartel, mindestens jedoch einmal
jahrlich, zusammen.

(4) Der Ausschuss gibt sich eine Geschéftsordnung.
Artikel 13

Verhdltnis dieses Abkommens zu bilateralen Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und
der Republik Aserbaidschan

Dieses Abkommen hat ab seinem Inkrafttreten Vorrang vor den Bestimmungen bilateraler und
multilateraler Abkommen oder Vereinbarungen, die zwischen einzelnen Mitgliedstaaten und
der Republik Aserbaidschan geschlossen wurden, sofern die Bestimmungen letzterer
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Abkommen oder Vereinbarungen Aspekte behandeln, die im vorliegenden Abkommen geregelt
sind.

Artikel 14
Schlussbestimmungen

(1) Das Abkommen wird nach den innerstaatlichen Verfahren jeder Vertragspartel ratifiziert
oder genehmigt und tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf den Tag folgt, an
dem die Vertragsparteien einander den Abschluss der hierfir erforderlichen Verfahren
mitgeteilt haben.

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt dieses Abkommen erst am Tag des Inkrafttretens des
Rickibernahmeabkommens zwischen der Europdischen Union und der Republik
Aserbaidschan in Kraft, wenn Letzteres nach dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt in Kraft
tritt.

(3) Dieses Abkommen wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen, kann aber gemal’ Absatz 6
gekindigt werden.

(4) Dieses Abkommen kann von den Vertragsparteien durch eine schriftliche Vereinbarung
geandert werden. Anderungen treten in Kraft, sobald die Vertragsparteien einander mitgeteilt
haben, dassihre jeweiligen hierfir erforderlichen internen Verfahren abgeschlossen sind.

(5) Jede Vertragspartel kann das Abkommen aus Erwagungen der offentlichen Ordnung, der
nationalen Sicherheit oder des Schutzes der Gesundheit der Bevdlkerung ganz oder teillweise
aussetzen. Die Entscheidung Uber die Aussetzung wird der anderen Vertragspartel spéatestens
48 Stunden vor ihrem Inkrafttreten mitgeteilt. Die Vertragspartei, die die Anwendung des
Abkommens ausgesetzt hat, informiert die andere Vertragspartel unverziglich Uber das
Entfallen der fir die Aussetzung ausschlaggebenden Griinde.

(6) Jede Vertragspartei kann das Abkommen durch schriftliche Mitteilung an die andere
Vertragspartel kindigen. Das Abkommen tritt 90 Tage nach dem Tag dieser Mitteilung auf3er
Kraft.

Geschehen zu XXX am XXX in zwel Urschriften in bulgarischer, danischer, deutscher,
englischer, estnischer, finnischer, franzdsischer, griechischer, italienischer, kroatischer,
lettischer, litauischer, maltesischer, niederlandischer, polnischer, portugiesischer, rumanischer,
schwedischer, slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer, ungarischer und
aserbaidschanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermalien verbindlich ist.

Fur die Union Fur die Republik Aserbaidschan
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PROTOKOLL

zum Abkommen betreffend Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand nicht
vollstandig anwenden

Die Mitgliedstaaten, die durch den Schengen-Besitzstand gebunden sind, jedoch in
Ermangelung eines entsprechenden Beschlusses des Rates noch keine Schengen-Visa erteilen,
stellen nationale Visa aus, die nur fur ihr Hoheitsgebiet gultig sind.

Gemal3 der Entscheidung Nr. 582/2008/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
17. Juni 2008 zur Einfuhrung einer vereinfachten Regelung fur die Personenkontrollen an den
Aullengrenzen, die darauf beruht, dass Bulgarien, Rumanien und Zypern bestimmte
Dokumente fur die Zwecke der Durchreise durch ihr Hoheitsgebiet einseitig als ihren
nationalen Visa gleichwertig anerkennen®, wurden harmonisierte Mainahmen getroffen, um
Inhabern von Schengen-Visa und Schengen-Aufenthaltserlaubnissen die Durchreise durch das
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand noch nicht vollstandig
anwenden, zu erleichtern.

Gemeinsame Erklarung zu Artikel 10 des Abkommens Uber Diplomatenpésse

Die Union und die Republik Aserbaidschan sind berechtigt, das Abkommen, insbesondere
Artikel 10, nach dem in Artikel 14 Absatz 5 vorgesehenen Verfahren teilweise auszusetzen,
wenn Artikel 10 von der anderen Vertragspartel missbraucht wird oder eine Gefahr fir die
offentliche Sicherheit verursacht.

Wird die Anwendung des Artikels10 ausgesetzt, so leiten beide Vertragsparteien
Konsultationen in dem durch das Abkommen eingesetzten Gemischten Ausschuss ein, um die
Probleme zu |6sen, die zu der Aussetzung geflhrt haben.

Als vorrangige Mal3nahme erklaren beide Vertragsparteien ihre Entschlossenheit zur
Gewdhrleistung eines hohen MalRes an Dokumentensicherheit fur Diplomatenpasse,
insbesondere durch Aufnahme biometrischer Identifikatoren. Fur die Union wird dies auf der
Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des Rates vom 13. Dezember 2004 Uber
Normen fir Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten
ausgestellten Passen und Reisedokumenten® sichergestellt.

Gemeinsame Erklarung zu Danemark

Die Vertragsparteien nehmen zur Kenntnis, dass dieses Abkommen die Visaerteilungsverfahren
der diplomatischen Missionen und der konsularischen Vertretungen Dénemarks unbertihrt | 8sst.

Daher sollten Danemark und die Republik Aserbaidschan nach Méglichkeit unverziglich ein
bilaterales Abkommen Uber die Erleichterung der Erteilung von Visa fir einen kurzfristigen
Aufenthalt mit dhnlichen Bestimmungen schlief3en, wie sie das Abkommen zwischen der
Europaischen Union und der Republik Aserbaidschan vorsieht.

Gemeinsame Erklarung zum Verenigten Konigreich und Irland

ABI. L 161 vom 20.6.2008, S. 30.
4 ABI. L 385vom 29.12.2004, S. 1.
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Die Vertragsparteien nehmen zur Kenntnis, dass dieses Abkommen nicht fur das Gebiet des
Vereinigten Konigreichs und Irlands gilt.

Daher sollten das Vereinigte Konigreich, Irland und die Republik Aserbaidschan nach
Maoglichkeit bilaterale Abkommen Uber Erleichterungen bei der Visaerteilung schlief3en.

Gemeinsame Erklarung zu Idand, Norwegen, der Schweiz und Liechtenstein

Die Vertragsparteien nehmen die engen Beziehungen zwischen der Européaischen Union und
der Schweiz, Island, Liechtenstein und Norwegen zur Kenntnis, die insbesondere auf dem
Ubereinkommen vom 18. Mai 1999 und dem Abkommen vom 26. Oktober 2004 (ber die
Assoziierung dieser Lander bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands beruhen.

Daher sollten die Schweiz, Island, Liechtenstein, Norwegen und die Republik Aserbaidschan
nach Moglichkeit unverziglich bilaterale Abkommen zur Erleichterung der Erteilung von Visa
fur einen kurzfristigen Aufenthalt mit &hnlichen Bestimmungen schlief3en, wie sie das
Abkommen zwischen der Européischen Union und der Republik Aserbaidschan enthélt.

Gemeinsame Erklarung Gber die Zusammenar beit bel Reisedokumenten

Die Vertragsparteien kommen Uberein, dass der Gemischte Ausschuss nach Artikel 12 des
Abkommens bei der Uberwachung der Durchfilhrung des Abkommens die Auswirkungen der
Sicherheitsstandards der jeweiligen Reisedokumente auf das Funktionieren des Abkommens
bewerten soll. Daher kommen die Vertragsparteien Uberein, einander regelméaldig tber die
Mal3nahmen im Zusammenhang mit dem Personalisierungsprozess bei der Ausstellung von
Reisedokumenten sowie Uber die Mal3nahmen zu informieren, die getroffen werden, um zu
verhindern, dass die Vielfat an Reisedokumenten weiter zunimmt, und um die technischen
Sicherheitsmerkmal e von Reisedokumenten weiterzuentwickeln.

Gemeinsame Erklarung zu Dienstpassen

Die Parteien bekraftigen in Anbetracht des Rahmens dieser Verhandlungen, dass dieses
Abkommen nicht die Mdglichkeit einzelner Mitgliedstaaten und der Republik Aserbaidschan
bertihrt, bilaterale Abkommen Uber die Befreiung von der Visumpflicht fir Inhaber von
Dienstpéassen zu schlief3en.

* k%

19

DE



	I. POLITISCHER UND RECHTLICHER HINTERGRUND
	II. VERHANDLUNGSERGEBNIS
	III. FAZIT
	Artikel 1
	Zweck und Geltungsbereich
	Artikel 2
	Allgemeine Bestimmung
	Artikel 3
	Begriffsbestimmungen
	Artikel 4
	Nachweis des Reisezwecks
	Artikel 5
	Mehrfachvisa
	Artikel 6
	Antragsbearbeitungsgebühr
	Artikel 7
	Antragsbearbeitungszeit
	Artikel 8
	Ausreise bei Verlust oder Diebstahl von Dokumenten
	Artikel 9
	Visumverlängerung im Falle außergewöhnlicher Umstände
	Artikel 10
	Diplomatenpässe
	Artikel 11
	Territorial begrenzte Gültigkeit von Visa
	Artikel 12
	Gemischter Ausschuss zur Verwaltung des Abkommens
	Artikel 13
	Verhältnis dieses Abkommens zu bilateralen Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und der Republik Aserbaidschan
	Artikel 14
	Schlussbestimmungen

